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TOP 16 Änderung des Bedarfplanes der KiTa Spatzennest; 

Hier: Umwandlung der Integrationsgruppe in eine Regelkindergarten-
gruppe 

 
Bürgermeisterin Martina Falkenberg erläutert die Vorlage. Sie betont, dass die Führung 
der Integrationsgruppe bisher immer ein Aushängeschild der Kita gewesen sei und volle 
Unterstützung erfahren habe. Unter den aktuellen Voraussetzungen sei es jedoch nicht 
mehr möglich ist, diese fortzuführen. 
 
Sie erläutert außerdem, dass Seitens des betreffenden Fachamtes des Kreises Herzog-
tum Lauenburg die Umwandlung der Gruppe kritisch gesehen werde. Hintergrund sei, 
dass diese Integrationsgruppe die einzige im Amtsgebiet sei. Die Entscheidung darüber 
werde jedoch nicht in der Kreisverwaltung, sondern in der Teilfachplanungsgruppe und 
im Jugendhilfeausschuss des Kreises getroffen. 
 
Gemeindevertreterin Maret Brunnert fragt, was passiere, wenn Bedarfe an Integrations-
plätzen stiegen. Wäre dann eine erneute Umwandlung der Gruppe möglich. Bürger-
meisterin Martina Falkenberg berichtet, dass dies auch dann zum Bedarfsplan ange-
meldet werden müsse, sie jedoch aktuell nicht den Bedarf für die Gemeinde sehe. Es 
gebe außerdem in den Kitas die Möglichkeit von Einzelintegrationsmaßnahmen. 
 
Die Protokollführerin Josephine Kasper, die Amtsleiterin des zuständigen Fachamtes im 
Amt Hohe Elbgeest, führt weiterhin aus, dass alle Kinder mit Integrationsbedarf bereits 
einen Platz in anderen Einrichtungen zum 01.08.2023 gefunden hätten. Nur eines die-
ser vier Integrationskinder wohne in Dassendorf selbst. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt, der Umwandlung der 
Integrationsgruppe in eine Regelkindergartengruppe zuzustimmen.  
 
Die entsprechende Änderung des Bedarfplanes ist vorzunehmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
17 15 0 2 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 



 
Anmerkung: 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter*innen von den Bera-
tungen und den Abstimmungen ausgeschlossen. Sie waren weder bei den Beratungen 
noch bei den Abstimmungen anwesend:  
 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 28.03.2023 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 
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